
VERORDNUNG
über die Vermietung des Sängerpodests
Die männliche Form in dieser Verordnung gilt für beide Geschlechter.

Grundsatz Art. 1 Der Vorstand des Fördervereins Freunde der Musikschule 
Region Lengnau-Büren a/A regelt in dieser Verordnung alle 
Zuständigkeiten und Massnahmen zur Vermietung des 
Sängerpodests inklusive Anhänger.

Besitzstand Art. 2 Das Sängerpodest und der Anhänger sind Eigentum des 
Fördervereins. Kontaktperson ist jeweils der Präsident.

Zuständigkeit Art. 3 Zuständig für die Terminplanung, die Verwaltung und die 
Organisation von Transporten zeichnet der Präsident gemeinsam
mit einer zweiten Person.

Vermietung Art. 4 1 Das Sängerpodest wird nur zur Benutzung in Gebäude-
innenräumen vermietet.

2 Das Podest muss in gereinigtem Zustand zurückgegeben werden.

3 Mit dem Mieter wird ein Mietvertrag abgeschlossen, in welchem 
alle notwendigen Punkte geregelt werden.

4 Es wird ein Tarifblatt für die Vermietung des Sängerpodests erstellt.

Haftung Art. 5 Der Mieter haftet ab Übernahme bis hin zur Rückgabe des 
Sängerpodests für Schäden an Teilen des Podests oder am 
Anhänger.

Rechnungsstellung Art. 6 Der Sekretär stellt Rechnung im Auftrag des Präsidenten.

Entschädigung für Art. 7 Die für den Transport zuständige Person wird für das zur
den Transport Verfügung stellen des Zugfahrzeugs und den Zeitaufwand mit

CHF 50.00 und ab 10 km mit CHF 0.70/Kilometer entschädigt.

Gerichtsstand Art. 8 Massgebend für den Gerichtsstand ist der Sitz der 
Musikschule.

Inkrafttreten Art. 9 Die vorliegende Verordnung tritt mit der Genehmigung durch 
den Vorstand des Fördervereins am 11.11.2021 in Kraft.

Musikschule Region Lengnau – Büren a/A
Der Präsident Die Sekretärin
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